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Satzung 

zur Änderung der Kindergartenordnung 
vom … 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2, 11 und 13 des Kommunal-
abgabengesetztes für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Aichwald am 27.07.2020 
folgende Änderung der Kindergartenordnung vom 9.11.1998, zuletzt geändert am  27.07.2020 beschlos-

sen:  
 

Artikel 1 
 
§ 1, Absätze 1-3 der Kindergartenordnung erhalten folgenden Wortlaut: 
 

§ 1  

Aufnahme 
(1)  In die Kindergärten in Aichwald werden Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt aufgenommen. In der Kinderkrippe 

und in Altersgemischten Gruppen (sofern angeboten) werden Kinder ab einem Alter von 1 Jahr aufgenommen.  
In der Betreuungsform des Regelkindergartens können Kinder im Alter von 2 -3 Jahren ausnahmsweise aufgenommen wer-
den, sofern keine Plätze in der Kinderkrippe oder in Altersgemischten Gruppen (sofern angeboten) zur Verfügung stehen und 
in den entsprechenden Regelkindergartengruppen ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Anmeldung für das jeweils folgende Kindergartenjahr soll im Frühjahr (März-April) des laufenden Kindergartenjahres er-
folgen.  

(2)  Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit möglich, in gemeinsamen Gruppen erzogen. Dabei wird berücksichtigt, 
dass sowohl den Bedürfnissen der behinderten als auch der nicht behinderten Kinder Rechnung getragen wird. 

(3)  Über die Aufnahme der Kinder entscheidet der Träger im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung.  
 
 
 

Artikel 2 
 
§ 6, Absätze 1-6 der Kindergartenordnung erhalten folgenden Wortlaut: 
 
 

§ 6  

Kindergartengebühren 

(1) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind im Regelkindergarten (täglich 7:30 – 13:00 Uhr und ein Nachmittag 
von 14:00 – 16:30 Uhr): 

 

Anzahl Kinder 
in der Familie 

Gebühr für Kinder 
über 3 Jahre 

Gebühr für Kinder 
unter 3 Jahre 

1 119,00 € 238,00 € 

2   92,00 € 184,00 € 

3   61,00 € 122,00 € 

4 und mehr   20,00 €   40,00 € 

 

(2) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit ohne Mittagessen 
(täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 148,50 €             

2 115,00 € 

3   76,00 € 

4 und mehr   25,00 € 

 
 
 

(3) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit mit Mittagessen (täg-
lich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 223,50 €             

2 190,00 € 

3 151,00 € 

4 und mehr 100,00 € 

   

(4) Bei Inanspruchnahme des Ganztageskindergartens (kann zur Betreuungszeit der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit 
hinzu gebucht werden) für Kinder über 3 Jahre (Mo.- Fr.  bis 16:30 Uhr inkl. Mittagessen) zusätzliche monatliche Gebühr je 
Kind zu den Gebühren nach Absatz 3: 
 

Anzahl Kinder 
in der Familie 

Gebühr für 
5 Tage 

Gebühr für 
4 Tage 

Gebühr für 
3 Tage 

1 79,00 €             63,00 € 47,50 €             
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2 61,00 € 48,50 € 36,50 € 

3 40,50 € 32,50 € 24,50 € 

4 und mehr 13,00 € 10,50 €   8,00 € 

 

(5) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten Gruppe für Kinder von 1-

3 Jahren: 
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich von 
7:00 – 14:00 Uhr, 
inkl. Mittagessen) 

1 440,00 € 

2 340,00 € 

3 247,50 € 

4 und mehr 130,00 € 

 
 

(6) Bei Inanspruchnahme der Ganztageskinderkrippe für Kinder von 1-3 Jahren (Mo – Fr. 16:30 Uhr inkl. Mittagessen) betra-
gen die Kindergartengebühr monatlich je Kind:  

 

Anzahl Kinder 
in der Familie 

Gebühr für 
5 Tage 

Gebühr für 4 
Tage 

Gebühr für 
3 Tage 

1 554,50 € 531,50 € 508,50 € 

2 425,00 € 407,50 € 391,00 € 

3 305,00 € 293,50 € 282,00 € 

4 und mehr 153,00 € 148,00 € 143,50 € 

 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 
 

 
Die Änderung der Kindergartenordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
Aichwald, den  
 
 
 
Andreas Jarolim 
Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


